
Bitte aufbewahren!! 

 
 

 
 
ABFALLKALENDER 2012 

 
Wohin mit den Abfällen? 

 

 
Können Sie das Entstehen von Abfall nicht vermeiden, so sollten Sie die wie-
derverwendbaren Stoffe dem Recycling zuführen. Vom restlichen Abfall müs-
sen Problemstoffe (Sondermüll) unbedingt auf die Sonderabfall-Sammelstelle. 
Alles Übrige gehört in den Kehricht und nicht in die Kanalisation 
(WC/Lavabo)! 
 
Auf unserer Homepage – www.rieden.ch – können Sie die Abfallagenda 2012 herunter-
laden. 
 
Wichtige Telefonnummern: Gemeindeverwaltung 055 293 33 13 
 Bauamtsmagazin 055 293 33 19 
E-Mail: Gemeindeverwaltung gemeinde@rieden.ch  
 
 
Gratis-Warenhaus; mit dem Internet gegen den Abfallberg www.netBasar.ch 



  

 
 

 

 
Kehricht 
(brennbar) 
 
 

 
alle nicht verwertbaren brennbaren 
Abfälle, bereitgestellt in offiziellen 
Kehrichtsäcken oder in Containern 
mit Gebührenmarken 
 

 
jeden Donnerstag 
 
(frühestens am Morgen des Ab-
fuhrtages bereitstellen) 

 

 

 
Papier 

 
Zeitungen, Zeitschriften, etc., ge-
bündelt, keine Säcke oder andere 
Behältnisse 
(kein Karton)  
 
 

 
Sammlung 
durch Primarschule / Ski-Club am 
 
 Mittwoch, 22. Februar 2012 
 Samstag, 23. Juni 2012 
 Mittwoch, 24. Oktober 2012

 
 

 

 
 Streu von Haustieren 

 
Das Streu und andere Abfälle von 
Haustieren müssen mit dem Kehricht 
entsorgt werden. 

 
jeden Donnerstag 
 
(frühestens am Morgen des Ab-
fuhrtages bereitstellen) 
 

 

 

 
Leuchtstoffröhren 
Sparlampen 
 
-------------------------------- 
normale Glühbirnen 
 

 
 
 
 
----------------------------------------------
 

 
Rückgabe kostenlos 
im Fachgeschäft  
 
-------------------------------------------- 
dem Kehricht mitgeben 

 

 

 
PET-Flaschen 

 
alle Arten 
 
 
 

 
Rückgabe 
bei den Verkaufsgeschäften 

 

 

 
Pneus 

 
alle Arten 
 
 
 

 
Rückgabe 
beim Kauf von neuen Pneus beim 
Händler 

 

 

 
elektrische und 
elektronische Geräte 
Fernseher, Radio, 
Video, Computer, Haushalt-
geräte 

 
Rückgabe 
bei den Verkaufsgeschäften oder bei 
einer SWICO-Lizenzierter Sammel-
stelle (gratis) oder beim Bauamts-
magazin 
 
 

 
Rückgabe 
beim Bauamtsmagazin am 
 
Samstag, 27. Oktober 2012 
von 09.00 - 10.00 Uhr 
 

 

 

 
Gifte, Medikamente, 
Chemikalien 
 

 
für Chemikalien, Farben, Lacke, Lö-
sungsmittel, Säuren, Laugen, Queck-
silberabfälle, Altmedikamente, Spray-
dosen (Gifte nie mischen / wenn 
möglich in Originalverpackung abge-
ben / gut kennzeichnen!) 
 

 
Rückgabe 
beim Bauamtsmagazin am 
 
Samstag, 27. Oktober 2012 
von 09.00 - 10.00 Uhr 
 
Vor Beginn der Sammlung darf kein 
Material deponiert werden! 
 

 

 
Kühlschränke 
Kühltruhen 

 
Rückgabe 
bei den Verkaufsgeschäften oder bei 
einer SWICO-Lizenzierter Sammel-
stelle (gratis) oder beim Bauamts-
magazin 
 

 
Rückgabe 
beim Bauamtsmagazin am 
 
Samstag, 27. Oktober 2012 
von 09.00 - 10.00 Uhr 
 

 

 

 
Sperrgut brennbar 
Möbel usw. 

 
in Bündeln von max. 40 x 60 x 150 
cm bis max. 25 kg 
 
mit Sperrgutmarke versehen 
 

 
jeden Donnerstag mit der  
ordentlichen Kehrichtabfuhr 



  

 
 

 

 
Autobatterien 

 
alle Arten 

 
Verkaufsgeschäfte, Garagen 
 
 

 

 
 

 
Alteisen 
 
Kochherde, Pfannen, Haushalt-
maschinen, Pfannen, Drahtge-
flechte, etc. 

 
nur Metallteile ohne Fremdmaterial 
 
Gewerbetreibende mit grossen Men-
gen haben das Alteisen selber zu 
entsorgen 
 

 
beim Bauamtsmagazin am 
 
Donnerstag, 11. Oktober 2012 
von 07.30 - 17.00 Uhr 
 
Vor Beginn der Sammlung darf kein 
Alteisen deponiert werden! 
 

 

 
 

 
Altöl 

 
mineralische Öle (Motorenöl) und 
pflanzliche Öle (Speiseöl), in ge-
trennten Behältern 
 

 
Permanente Sammelstelle 
beim Feuerwehrdepot 

 

 

 
Aluminium 

 
Tuben, Folien sowie alle übrigen 
Gegenstände aus Aluminium 
 
 

 
Permanente Sammelstelle 
beim Feuerwehrdepot 

 

 

 
Batterien 
 

 
Rückgabe im Verkaufsgeschäft 
 
 

 
Permanente Sammelstelle 
beim Feuerwehrdepot 
 
 

 
 

 

 
Bauschutt 

 
privat entsorgen 

 
Muldenservice bei 
Blöchlinger AG, Neuhaus 
Tel. 055/ 282 28 24 
H. Mahr, Benken 
Tel. 055/ 283 11 44 
 

 

 

 
Gartenabfälle 
(nur organische 
 Stoffe) 
 

 
wenn möglich kompostieren 
_____________________________ 
Sträucher gebündelt bis max. 
150 cm Länge 
 

 
Abfuhr von  
13. April bis 09. November 2012 
jeweils am Freitag entlang Keh-
richtsammelroute 
 

 

 
 

 
Glas 

 
Gläser, Flaschen, usw. (ohne Ver-
schlüsse) jeder Art, ohne Umhüllung, 
getrennt nach Farben 
 

 
Permanente Sammelstelle 
beim Feuerwehrdepot 

 

 

 
Stahlblechdosen und Büch-
sen 
(magnetisch) 
 

 
Sauber, ohne Papier, Büchsen flach 
pressen  

 
Permanente Sammelstelle 
beim Feuerwehrdepot 

 

 

 
Textilien 

 
gut erhaltene und saubere Kleider 
(keine Lumpen) in den zugestellten 
Säcken des Samaritervereins für die 
Sammlung bereitstellen 
 

 
Permanente Sammelstelle 
beim Feuerwehrdepot 
 
Die Sammlungen finden statt am: 
Samstag, 12. Mai 2012 
Samstag, 27. Oktober 2012 
 

 
 

 

 
Tierkadaver 

 
Tierkörper und Abfälle aus Haus-
schlachtungen, ohne Verpackungs-
material wie Papier, Plastik, etc. 
abgeben 
 

 
Regionale Kadaversammelstelle 
bei der Abwasserreinigungsanlage 
Benken 
 

 



  

Der ordentlichen Kehrichtabfuhr dürfen nicht mitgegeben werden: 
 

1. Stoffe, die als Sonderabfälle gemäss Bundesrecht *) gelten, wie Medikamente, Chemikalien, explosive 
Stoffe, Leuchtstoffröhren, Batterien, Malerei- und Lackabfälle, Lösungsmittel, ölige Abfälle sowie radioakti-
ve Stoffe 

2. Giftige und gesundheitsgefährdende Materialien 
3. Fäkalien, Kadaver, Schlacht- und Metzgereiabfälle 
4. Bauschutt, Erde, Steine, Ton, Schlamm 
5. Schrott, Abbruchmaterial 
6. Autowracks, Altpneus, Autobatterien 
7. Asche in ungekühltem Zustand 
8. Abfälle, die sich art- und mengenmässig nicht für den Sammeldienst eignen 
9. Abfälle, die im Sinne dieses Reglements gesondert entsorgt werden müssen 

10. Kühlschränke, Tiefkühltruhen 
11. Elektronische Geräte, wie Computer, TV, Radio usw. 
 
Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
*) Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen, SR 814.014 

 
 
CONTAINER 
 

 

 
INHALT 
 

 
LEERUNG 

 
Abfall ohne gebührenpflichtige Säcke 

 
nur, wenn Container-Marke angebracht ist 
 

 
nur gebührenpflichtige Säcke 

 
wenn speziell gekennzeichnet 
(roter Kleber kann gratis auf der Gemeindeverwaltung 
bezogen werden) 
 

 
GEBÜHRENTARIF 
 
01. GRUNDGEBÜHR (Art. 22) 
 - pro Haushalt (auch Zweitwohnungen) wird im Rahmen des Budget festgesetzt 
  (Vorjahr: CHF 40.00) 

- pro Gewerbebetrieb (nur Haushaltsmenge, 
     grössere Mengen müssen direkt über eine Entsorgungsfirma 
     entsorgt werden) wird im Rahmen des Budget festgesetzt 
  (Vorjahr: CHF 40.00) 

 
02. OFFIZIELLE KEHRICHTSÄCKE 

Kehrichtsack 17 Liter CHF 0.80 
Kehrichtsack 35 Liter CHF 1.80  
Kehrichtsack 60 Liter CHF 3.10 
Kehrichtsack 110 Liter CHF 5.00 

 
03. GEBÜHRENMARKEN 
 Kehrichtsack 110 Liter CHF 5.00 

Brennbares Sperrgut, pro Bündel CHF 5.00 
(Ausmasse 150 x 40 x 60 cm und max. Gewicht von 30 kg) 
Container-Marke für einmalige Leerung CHF 41.00 
 

 

 
VERKAUFSSTELLEN    für Gebührenkehrichtsäcke, Sperrgutmarken und Containermarken 
 
 Dorfladen Rieden    Tel. 055 / 283 42 01 
 


